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Eine Anlage in (denkmalgeschützte) Immobilien ist aller­
dings ein weites, sehr komplexes Feld, das viele Chancen, 
aber auch gewaltige Risiken − bis hin zum Totalverlust − um­
fasst. So wird beispielsweise in nahezu keiner Beratung auf 
die Bewirtschaftung der Immobilie oder die Rechte, aber 
auch Pflichten als zukünftiger Vermieter eingegangen – und 
gerade in dieser Anlagephase wird viel Vermögen aus Unwis­
senheit verschenkt.
Dieser Beitrag behandelt die Umlage von Betriebskosten als 
einen Teil dieses Komplexes und zeigt auf, wie durch ein ge­
schicktes Betriebskostenmanagement die Liquiditätspla­
nung optimiert und gezielt gesteuert werden kann. 

Das Hausgeld 
Wie hoch ist die Rendite, die ein Immobilieneigentümer in 
Deutschland durchschnittlich erwirtschaftet? 7 %? 5 %? We­
niger? Oder doch mehr? In der Tat liegt die durchschnittliche 
Rentabilität von Immobilienengagements in Deutschland 
bei mageren 2,5 %. Dabei hat sich vor allem eine Kosten­
position als wahrer Renditekiller etabliert: das sogenannte 
Hausgeld. 
Unter Hausgeld versteht man im Allgemeinen die regelmä­
ßigen Vorauszahlungen der Mitglieder einer Wohnungs­
eigentümerschaft auf die Betriebskosten des Gemein­
schaftseigentums. Grundlage sind § 16 Abs. 2 und Abs. 3 
WEG (Wohnungseigentumsgesetz), das jeden Wohnungs­
eigentümer  verpflichtet, anteilig die laufenden Kosten des 
gemeinschaftlichen Eigentums sowie die Kosten der In­
standhaltung, der Verwaltung und des Gebrauchs der ge­
meinschaftlichen Anlagen nach einem festgelegten Vertei­
lungsschlüssel in Form einer monatlichen Vorauszahlung 
zu tragen. 
Die Höhe dieser Vorauszahlung ergibt sich durch den so­
genannten Wirtschaftsplan, den der Verwalter gemäß § 28 
WEG aufzustellen hat und über den die Eigentümerver­
sammlung mit einfacher Mehrheit beschließt. 
Anfallende Mehrkosten werden Eigentümern in Form ei­
ner Sonderumlage belastet. Ist ein Eigentümer nicht in der 
Lage, die Vorauszahlungen auf das Hausgeld zu bedienen 
oder die Sonderumlage zu stemmen, ist die Gemeinschaft 
berechtigt, Zwangsmaßnahmen bis hin zur Versteigerung 
des Miteigentumsanteils in die Wege zu leiten.

Vorsicht! Vor allem bei der Entscheidung über die Höhe der 
Instandhaltungsrücklage wird oftmals ein relativ geringer 
Betrag zugrunde gelegt. Bedacht werden muss jedoch, dass 
künftig anfallende Erhaltungsmaßnahmen unter denk­
malrechtlichen Gesichtspunkten durchzuführen und da­
mit entsprechend teurer sind, als dies bei „normalen“ Ge­
bäuden der Fall wäre. 
Das Hausgeld kann durchaus recht hohe finanzielle Di­
mensionen annehmen und deckt dabei lediglich die Kosten 
des Gemeinschaftseigentums ab. Weitere anfallende Kos­
ten des Sondereigentums sind vom jeweiligen Eigentümer 
selbst zu tragen! 
Aus dieser Erkenntnis leitet sich natürlich die Frage ab, wel­
chen Anteil des Hausgeldes man auf den Mieter in Form der 
sogenannten Betriebskosten abwälzen kann.

Die Betriebskosten
Die Legaldefinition des Betriebskostenbegriffes findet sich 
in § 1 BetrKV (Betriebskostenverordnung). Ausdrücklich 
gehören Kosten der Verwaltung sowie der Instandhaltung 
und Instandsetzung nicht zu den Betriebskosten. In § 2 Be­
trKV sind die umlagefähigen Betriebskosten in 16 Positio­
nen (nahezu abschließend) aufgezählt. 
Lediglich unter Position 17 findet sich noch eine weitere, 
interessante Betriebskostenart, die „sonstigen Betriebskos­
ten“, die unter einem Extrapunkt gesondert erläutert werden.
Zu beachten ist, dass nur die Betriebskosten auf den Mie­
ter abgewälzt werden können, die im Mietvertrag eindeutig 
als solche aufgeführt sind. Sollten dem Immobilienbesitzer 
nachträglich Betriebskosten einfallen, die auf den Mieter 
umgelegt werden wollen, geht dies nur mit dem Einver­
ständnis des Mieters! Der Mieter ist nach § 535 Abs. 2 BGB 
lediglich verpflichtet, die vereinbarte Miete zu entrichten. 
Werden im Mietvertrag keine Betriebskosten aufgeführt, 
so ist der Mieter auch nicht verpflichtet, dieselben zu be­
zahlen. Vermieter bleiben dann in vollem Umfang auf den 
Kosten sitzen!

Die sonstigen Betriebskosten 
Viele Vermieter glauben, dass unter dieser Rubrik weitere 
Betriebskosten bei Anfall derselben ohne Weiteres auf 
den Mieter umgelegt werden können. Diese Auffassung ist 
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Bei der Entscheidung, eine denkmalgeschützte Immobilie zu erwerben, steht verständlicherweise die Intention im Vorder­
grund, Steuern in die Bildung eigenen Vermögens umzuleiten. In aller Regel stehen auch nur diese Steuervorteile im Fokus 
einer Beratung und der daraus resultierenden steuerlichen Prognoseberechnung. 
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schlichtweg falsch, denn nur solche Betriebskosten können 
umgelegt werden, die ausdrücklich im Mietvertrag verein­
bart sind. Als „sonstige Betriebskosten“ können nur solche 
Kosten vereinbart werden, die regelmäßig (aber nicht un­
bedingt jährlich) und im Zusammenhang mit der Immobi­
lienbewirtschaftung stehen. Auch wenn diese Betriebskos­
tenarten zu Beginn des Mietverhältnisses noch gar nicht 
bestehen − es reicht für den Vermieter davon auszugehen, 
dass diese zukünftig eintreten können.
Sonstige Betriebskosten können beispielsweise sein: die 
Wartung und Befüllung von Feuerlöscheinrichtungen, das 
Reinigen von Lichtschächten, die regelmäßige Prüfung von 
Blitzschutzanlagen, die wiederkehrende Reinigung der 
Dachrinnen, die Wartung von Tiefgaragenrolltoren usw. 
Zusammengefasst: Durch Eigentum an einer Immobilie 
entstehen laufende Kosten für das gemeinschaftliche Ei­
gentum, die über das sogenannte Hausgeld an die Eigentü­
mer weitergegeben werden. Das Hausgeld kann teilweise in 
Form von Betriebskosten auf die Mieter abgewälzt werden.

Betriebskosten versus Nebenkosten
Nicht gesetzlich definiert ist der Begriff der Nebenkosten. 
Allgemein versteht man darunter die Betriebskosten, die 
auf gewerbliche Mieter umgelegt werden können. Interes­
santerweise greifen die Bestimmungen für das Wohnraum­
mietrecht nicht bei Gewerberaummietern. Dies hat zur 
Folge, dass die Umlage von Betriebskosten, Verwaltungs­
kosten und sogar Instandhaltungs- bzw. Instandsetzungs­
kosten auf den gewerblichen Mieter umgewälzt werden 
können. Die Folge: Der Anteil der Kosten, den der Eigen­
tümer zu tragen hat, verringert sich in ganz erheblichem 
Umfang. 

Was spricht also dagegen, eine kleinere denkmalgeschützte 
Einheit als Ärztehaus, Gesundheitszentrum oder Kanzlei­
gebäude zu etablieren?

Betriebskostenmanagement
Betriebskosten werden auf den Mieter in Form monatlich 
zu entrichtender Vorauszahlungen umgelegt, über die am 
Ende des Abrechnungszeitraumes abgerechnet wird. Dabei 
versteht es sich von selbst, die Höhe der Nebenkostenvor­
auszahlungen so zu kalkulieren, dass Vermieter möglichst 
wenig „zwischenfinanzieren“ müssen. So verbleibt in der 
Regel auch am Ende der Abrechnungsperiode ein Guthaben 
zugunsten des Mieters. 
Die hohe Kunst des Betriebskostenmanagements liegt aber 
nicht nur darin, die Betriebskostenvorauszahlungen zu ei­
genen Gunsten zu kalkulieren, sondern Zahlungsströme 
und -zeitpunkte so zu lenken, dass diese Kosten aus bereits 
vereinnahmten Betriebskostenvorauszahlungen gedeckt 
werden können. Andernfalls müssten die Immobilienbesit­
zer diese Kosten tragen, bis ihre Höhe wieder durch weitere 
Nebenkostenvorauszahlungen erreicht ist. 

Fazit
Abschließend lässt sich festhalten, dass sich über das effizi­
ente Management von Betriebskosten ein Instrument etab­
lieren lässt, um die Liquidität, aber auch die Rentabilität ei­
nes Immobilienengagements zielgerichtet zu steuern. Wie 
weite Teile der Immobilienbewirtschaftung unterliegen die 
Betriebskosten höchstrichterlicher Rechtsprechung, sodass 
bei Planung und Erstellung der Betriebskostenabrechnung 
auf die Hilfe von einschlägiger aktueller Literatur oder ent­
sprechender Dienstleister zurückgegriffen werden sollte. 

Ein Beispiel effektiven Betriebskostenmanagements; rechnet man bei den Vorauszahlungen versuchsweise mit 200 Euro, ergibt sich 

teilweise eine negative Liquidität.




